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9. Jahrgang. Nr. 26. 28. Juni 1923.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „Pädagogischen Blätter" 30. Jahrgang.

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
Z. Troxler, Prof., Luzer«. Billenstr. 14, Telephon 21.KK

Jnseratenannahme, Druck und Versand durch:
«raphische Anstalt Otto Walter A.-G„ Ölten

Beilagen zur Schweizer-Schule:
„Volksschule" - „Mittelschule" - „DieLehrerin"

AbomlimentS-IahriSpret» Jr. bet der Post bestellt Jr. IU20
<Eh«l VI> »2) Auiland Portozuschlag

Znsertionspreis: Nach Spezialtarif.

Inhalt- Vom Schulkampf in Deutschland (Fortsetzung). — Die Kraft der Religion, — Schulnachrichten, —
Lehrerzimmer. — Exerzitien.— Beilage, Mittelschule Nr. 4 (Philologisch-historische Ausgabe)

Vom Schulkampf in Deutschland.
I. T.

(Fortsetzung)
II. Die Reichsschulkonferenz.

Im Juni 1920 nahm die R e i ch s s ch u l k o n-
ferenz zu den neuen Schulartikeln und zum
künftigen Reichsschulgesetz Stellung. Es beteilig-
ten sich daran beinahe 699 Männer und Frauen
aus verschiedenen Erziehungskreisen und Konfessio-

nen, Politiker und Volkswirtschaftler etc. Man
bestellte zur Prüfung der vielgestaltigen und

weitschichtigen Materie 21 verschiedene Ausschüsse,
die nach einer etwas phrasenhaften viertägigen Ge-
neraldebatte an ihre intensive Kleinarbeit gingen
und ihre Anträge in bestimmten Formeln zu fas-
sen suchten. Man bestrebte sich, sowohl in der Ge-
neraldebatte als auch bei den Kommistionsbera-
tungen möglichster Neutralität, absichtlich, um nicht
in unfruchtbare uferlose Disputationen hineinzu-
geraten, da man bei der verschiedenartigen Zusam-
mensetzung der Konferenz zum voraus nicht auf eine

geschlossene Mehrheit nach dieser oder jener Rich-
tung rechnen kochtte. Immerhin zeigte sich bei

diesem Anlaste eine erfreuliche Geschlos-
senheit der Katholiken, bei denen auch
die positiven Protestanten und Israeliten als
Freunde der konfessionellen Schule
Schutz und Deckung suchten gegen allfällige An-
griffe der linksradikalien Richtung,

Um beim Volk nicht die Meinung aufkommen
zu lasten, als ob die Reichsschulkonferenz die kon-
festionslvse Schule propagiere, weil sie die Welt-
anschauungsfragen möglichst von der Diskussion
fernhielt, gaben die Vertreter des Episko-
p a t e s (der Erzbischof Haud von Bamberg u, Bi-
schof Berning v. Osnabrück) an der Konferenz nach-
folgende Erklärung in Sachen Schulaufbau ab:

„Die auf der Reichsschulkonferenz über die Ein-

heitsschule aufgestellten Leitsätze sind geeignet, den

Eindruck zu erwecken, als ob die Schule der Zu-
kunft im Deutschen Reiche die rein weltliche Schule
sein werde, in der für die Religion kein Platz
mehr sei. Wir sind daher zu folgender Erklärung
genötigt: 1. Die Religion ist und mutz bleiben die
Grundlage aller Erziehung: von ihrem Geiste mutz
der ganze Schulunterricht durchdrungen sein. Des-
halb mutz die Beibehaltung des religiösen Bekennt-
nisunterrichtes wenigstens in dem bisherigen Um-
fange verklangt werden. Er mutz Haupt- und
Pflichtfach sein in allen Volksschulen, Fortbildungs-
schulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten.
2. Die notwendige Einheit der Erziehung in Fa-
milie und Schule und deren Wirksamkeit erscheint
nur gesichert in den konfessionellen Schulen, in de-
nen Lehrer und Schüler auf demselben Glaubens-
gründe stehen. Daher mutz die Einrichtung konfes-
sioneller Schulen von Staats wegen gewährleistet
werden. Nach Möglichkeit ist auch der Aufbau
der mittleren und höheren Schulen auf der kon-
festionellen Grundschule konfessionell zu gestalten,
ebenso die etwa einzurichtenden Hilfs-, Förder- und
Begabten-Klassen, 3. Wirklich konfessionelle Schu-
len sind nur denkbar unter Leitung von Lehrern,
die kirchlich gläubig sind. Der Staat hat daher
Gewähr dafür zu bieten, datz nur solche Lehrer an
den Bekenntnisschulen angestellt werden. 4. Ka-
tholischen Schülern, die durch örtliche Verhältniste
genötigt sind, rein weltliche oder Schulen eines
andern Bekenntnisses zu besuchen, ist wenigstens die

Möglichkeit zu bieten, den kirchlich eingerichteten
und durch öffentliche Beihilfen zu unterstützenden
Religionsunterricht zu besuchen. Dieser àfuch ist
in wohlwollender Weise zu erleichtern."
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Im übrigen gingen gerade hier — beim Ka-
pitel Schulaufbau — die Ansichten außervrdent-
sich weit auseinander, die uns beutlich ge-
nug zeigen, wie schwer es hält, die so vielgestal-
tigen Verhältnisse unter eine allgemeine Schablone
zu bringen. Wir wollen die hauptsächlichsten An-
träge hier festhalten, obschon sie für die Ausge-
staltung des künstigen Reichsschulgesetzes keinen

verbindlichen Charakter haben. Man dachte sich

damals die Reichsschulkonferenz als künftiges pe-
riodisch zusammentretendes Schulparlament und
forderte daher: „Die Reichsschulkonferenz ist als
Versammlung von Sachverständigen berechtigt, die
Abänderung oder Erweiterung bestehender Gesetze

(die die Schule betreffen) zu befürworten. Sie be°

schränkt sich auf Organisations g r u n d s ä tz e: die

Organisasions f o r m e n sind eine ausschließliche
Angelegenheit der einzelnen Länder und ihrer
Selbstverwaltungskörper." Mit diesem letztern
Grundsatz würde, falls er im Reichstag Zustim-
mung finde, einmal den einzelnen Län-
dern die berechtigte Bewegungsfreiheit
gesichert, anderseits auch den mit Selbstverwal-
tungsrecht ausgestatteten Städten die alte Freiheit
wieder gegeben, die sie vor der staatlichen Zentra-
lisasion als Folgeerscheinung der Revolution be-
sessen haben, die -Freiheit, die dem Fortschritt auf er-
ziehlichem Gebiet wesentlich gedient hat. (Pharus.)

Zur Grundschule wurde vereinbart, daß in
möglichst vielen Orten die 6- bezw. 8jährige
Grundschule zuzulassen sei, unter Einrichtung von
unmittelbar anschließenden weiterführenden Bil-
dungsanstalten für die verschiedenen Begabungs-
richtungen und Begabungshöhen, zunächst je eine

für jede Provinz, bezw. jeden Staat. Es sollte auch

die Möglichkeit zu weitern Ausgestaltungen offen
gelassen werden. Ein anderer Antrag fordert die

qualitative Gliederung der Grundschule: „In Orten
mit ausreichender Kinderzahl darf die Möglichkeit
der innern Differenzierung der 4jährigen Grund-
schule nicht unterbunden werden," ferner: „Im
Unterricht der Grundschule soll die Förderung der
Kinder auch in freiern Gemeinschaften als in Klas-
sengemeinschaften möglich gemacht werden."

Der allgemeine Schulaufbau wurde
fvlgenderweise formuliert: g) Auf einer 4jährigen
Grundschule baut sich neben einem vollentwickelten
Volksschuloberbau mit Begabungsklassen eine 3-
jährige Mittelstufe für erkenntnismäßig Begabte
auf, in der eine lebende Fremdsprache pflichtge-

Die Kraft 5

Die Religion gibt dem Menschen Mut: ich

meine nicht den Mut, der von starken Muskeln und
Nerven herkommt, den Mut, der sich niemals er-
gibt; wiewohl auch der irdische Mut nicht zu ver-
achten ist. was ich sagen muß, um nicht ungerecht

mäß gelehrt wird und die die organische Grund-
läge bildet, für die weiterführenden, 6jährigen Voll-
anstalten (Gymnasien, Realgymnasien, Oberreal-
schulen, deutsche Oberschulen) und 3jährige An-
stalten (Realschulen, preußische Mittelschulen, Ly-
zeen). 6) Neuen Versuchen anderer Art, insbeson-
dere nach den Grundsätzen der Gemeinschaftsschu-
len, ist reichlich Raum zu gewähren, c) Ländern
und Gemeinden bleibt es unbenommen, bewährte
Schulen alten Stils, die unmittelbar von der

Grundschule abzweigen, zu erhalten, tt) Auf der

4jährigen Grundschule ist vor jedem andern Auf-
bau ein vollentwickelter Volksschuloberbau mit Be-
gabungsabteilungen einzurichten. Ob die Abteilung
für die Begabteren als selbständiger Schulzweig
(4- bis 6jährige sog. Mittelschule) oder als orga-
nischer Bestandteil der Volksschule eingerichtet wird,
regelt sich nach besondern örtlichen Verhältnissen.
Die Hauptsache ist, daß dem rechten Schüler oer

richtige Lehrgang ungehemmt offen steht.
Von der unter lit. s erwähnten deutschen Ober-

schule heißt es in den Anträgen, „es sei neben den

bestehenden höhern Schularten eine deutsche Ober-
schule als gleichberechtigte 9jährige Vollanstalt mit
gleichen Anforderungen und Rechten zu begründen.
Sie sei wesentlich auf die deutschkundlichen Fächer
einzustellen, habe als Gegenbeispiel zur deutschen

Sprache und Kultur eine gründlich betriebene le-
bende Fremdsprache aufzunehmen und sei zunächst
in einer Reihe von Versuchsanstalten zu erproben."
— Für das Mädchenschulwesen fand folgender An-
trag mehrheitliche Zustimmung: „Das Mädchen-
schulwesen ist nach denselben Grundsätzen zu regeln
wie das Knabenschulwesen. Sogenannte Frauen-
schulen werden nach Bedarf angegliedert."

Weitere Kapitel betrafen alsdann die Berufs-
und Fachschulen, die Volkshochschule und das freie
Volksbildungswesen, den Arbeitsunterricht, oer
weitgehende Berücksichtigung fand, die Staatsbür-
gerkunde, die Kunsterziehung, die Lehrerbildung,
wobei die Vertreter der Katholiken mit
Entschiedenheit die konfessionelle Bil-
dung der Lehrerschaft forderten, die Schullei-
tung und Schulverwaltung, die geistige Eigenart
der Schüler, die körperliche Erziehung, die Anteil-
nähme der Eltern am Schulwesen, die verschiede-

nen schultechnischen Fragen, das Privatschulwesen
und die Jugendpflege, wobei der Versuch, die Iu-
gcndwohlfahrt zu verstaatlichen, keinen Anklang
fand. (Schluß folgt.)

!r Religion.
zu sein. Aber ich meine den höheren, sittlichen Mut,
der unerschrocken der Gefahr und dem Tode ins
Auge blickt, den Mut. der den Verlust der Ruhe,
des Reichtums, selbst des guten Namens mit Leich-
tigkcit erträgt: den Mut, der einer Welt voll Spott
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